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Stadt Gladbeck Gladbeck, 19.01.2004 

 Vorlage Nr. 04/0018 
Federf. Stadtamt: Bürgermeisterbüro 
Vorlage für den Berichterstatter Sitzung am Punkt 

Haupt- und Finanzausschuss Bürgermeister Schwerhoff 09.02.2004  

Rat Bürgermeister Schwerhoff 12.02.2004  

 
öffentliche Sitzung 
 
Betrifft: 
Änderung von Ausschussbesetzungen 
 
 
Begründung: 
(ggf. zusätzlich) 
 
Frau Sabine Dorka, stellv. Mitglied im Kulturausschuss, und Herr Radovan Poznan, stellv. 
Mitglied im Sozialausschuss, haben ihre Mitgliedschaft als sachkundige Bürge-
rin/sachkundiger Bürger niedergelegt. 
 
Frau Dorka und Herr Poznan sind in der Sitzung des Rates der Stadt Gladbeck am 
4.7.2002 auf Vorschlag der damaligen DKP-Fraktion zu stellv. Ausschussmitgliedern ge-
wählt worden. Von Ratsherr Peine (DKP) werden folgende Ausschussänderungen vorge-
schlagen: 
 
 

Ausschuss ordentl. Mitglied stellv. Mitglied 

Kulturausschuss  Frau Angela Szczotok für Frau 
Sabine Dorka 

Sozialausschuss  Frau Angela Szczotok für Herrn 
Radovan Poznan 

 
Durch die vorgeschlagenen Ausschussumbesetzungen ändert sich die Zusammensetzung 
der ordentlichen Mitglieder und der stellv. Mitglieder im Kulturausschuss und im Sozial-
ausschuss nicht. 
 
Scheidet jemand vorzeitig aus einem Ausschuss aus, wählen die Ratsmitglieder gem. § 50 
Abs. 3 Satz 5 GO NW auf Vorschlag der Fraktion oder Gruppe, welcher das ausgeschie-
dene Mitglied bei seiner Wahl angehörte, einen Nachfolger. 
 
Hat sich die Fraktion oder Gruppe, der das ausgeschiedene Ausschussmitglied bei seiner 
Wahl angehörte, inzwischen aufgelöst, läuft das Vorschlagsrecht leer. Es kann nicht auf 
eine andere Fraktion oder Gruppe übergehen. D. h. die Regelungen des § 50 Abs. 3 Satz 
5 GO NW kommen nicht zur Anwendung. Eine Ersetzung der frei gewordenen Aus-
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schusssitze ist dann nur durch einstimmigen Ratsbeschluss möglich. Sollte dieser nicht 
zustande kommen, kann eine Ersetzung nur im Wege der Auflösung und anschließender 
Neubesetzung des Ausschusses erreicht werden. 
 
Die DKP-Fraktion ist bekanntlich im Januar 2003 aufgelöst worden, so daß ein Vor-
schlagsrecht gem. § 50 Abs. 3 Satz 5 GO NW nicht besteht. 
 
Ordentliches Mitglied im Sozialausschuss im Kulturausschuss ist Ratsherr Peine. Damit 
auch zukünftig die Vertretung für Ratsherrn Peine gewährleistet ist, wird vorgeschlagen 
den Ausschussänderungen zuzustimmen. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine X 
  
folgende  
 
 
Einnahme (€) VwHH VmHH  Ausgabe (€) VwHH VmHH 
       
einmalig    einmalig   
jährlich    jährlich   
       
darin enthalten:    darin enthalten:   
Zuschüsse    Personalkosten   
Beiträge Dritter    Unterhaltungs-    

 und Betriebskosten    
 Finanzierungskosten   

 
 
Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 
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Beschlussentwurf: 
 
Gem. § 50 Abs. 3 GO NW wird Frau Angela Szczotok zum stellv. Mitglied im Kulturaus-
schuss und Sozialausschuss gewählt. 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

 
 
 
 

 -  S c h w e r h o f f  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In der Sitzung des 
� _________________-Ausschusses 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


